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3. ersucht den Generalsekretär, die Sekretariats-Haupt
abteilung WJrtschafts- und Sozialinformationen und grundsatz
politische Analyse in Zusammenarbeit ntit der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen auch künftig 
mit der Aufgabe der Überwachung der Anwendung von 
derartigen Maßnahmen zu betrauen und mögliche Methoden 
oder Kriterien zu erarbeiten, die es gestatten, die Auswirkun
gen derartiger Maßnabmen auf die betroffenen Länder, 
namentlich die Auswirkungen auf den Handel und die Ent
wicklung, zu bewerten, und diese deo Mitgliedstaaten zur 
Prüfung vorzulegen; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen 
Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

96. Plenarsitzung 
20. Dezember 1995 

511/97. Spezifische Maßnahmen im Zusammenhang mit 
den besonderen Bedürfnissen nnd Problemen der 
Binnenstaaten unter den Entwicklungsländern 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Bestinunungen ihrer Resolutionen 
44/214 vom 22. Dezember 1989,46/212 vom 20. Dezember 
1991 und 48/169 vom 21. Dezember 1993, 

in der Erkenntnis, daß der fehlende territoriale Zugang zum 
Meer, zu dem als weitere Erschwernis noch die Abgelegenheit 
und Isolierung von den Weltmärkten hinzukommt, sowie die 
prohibitiven Transitkosten und -risiken die gesamten sozio
ökonontischen Entwicklungsbemühungen der Binnenentwick
lungsländer schwerwiegenden Einschränkungen unterwerfen, 

sowie in der Erkenntnis, daß sechzehn der BinlIenstaaten 
unler den Entwicklungsländern von den Vereinten Nationen 
auch den am wenigsten entwickelten Ländern zugeordnet 
werden und daß ihre geographische Lage ihre Fähigkeit, sich 
den Entwicklungsherausforderungen zu stellen, insgesamt 
zusätzlich beschränkr, 

ferner in, der Erken,ntnis, daß die meisten Transitstaaten 
selbst Entwicklungsländer sind, die sich ernsten wirtschaftli
chen Problemen, wie dem Fehlen einer ausreichenden Ver
kehrsinfrastruktur, gegenübersehen, 

unter Hinweis darauf, daß Maßnahmen zur Bewältigung 
der Transitprobleme der Binnenentwicklungsländer eine 
engere und noch wirksamere Kooperation und Zusammen
arbeit zwischen diesen Ländern und den ihnen benachbarten 
Transitstaaten erfordern, 

mit Genugtuung über das Inkrafttreten des Seerechts
übereinkommens der Vereinten Nationen am 16. November 
199433

, 

33 Official Records 0/ the Third United Nations Conference on the l.aw 0/ 
the Sea, Vot XVß (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best,-Nr. 
E.84.V.3J, Dokument AlCONF.621122. 

in der Erkenntnis, wie wichtig bilaterale Kooperations
vereinbruungen sowie die regionale und subregionale Zu
sammenarbeit und Integration für die Milderung der Transit
probleme der Binnenentwicklungsländer und für die Ver
besserung der Transitverkehrssysteme in den Binnen- und den 
Transitstaaten unter den Entwicklungsländern sind, 

sowie in der Erkenntllis, wie wichtig es ist, daß die Aktivi
täten fortgesetzt werden, welche die Regionalkommissionen 
zur Verbesserung der Infrastruktur des Transitverkehrs in den 
Binnen- und den Transitstaaten unter den Entwicklungsländern 
durchführen, 

feststellend, daß es gilt, die bisherigen internationalen 
Unterstützungsmaßnabmen zu verstärken, um den Problemen 
der Binnenstaaten unter den Entwicklungsländern besser 
gerecht zu werden, 

1. bekräftigt das Recht der Binnenstaaten anf Zugang 
zum und vom Meer sowie die Freiheit des Transits durch das 
Hoheitsgebiet der Transitstaaten ntit allen Verkehrsmitteln 
gemäß dem Völkerrecht; 

2. bekräftigt außerdem, daß die Transitstaaten unter den 
Entwicklungsländern in Ausübung ihrer vollen Souveränität 
über ihr Hoheitsgebiet das Recht haben, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, daß die Rechte 
und Erleichterungen, die sie den Binnenstaaten unter den 
Entwicklungsländern einräumen, ihre legitimen Interessen 
nicht beeinträchtigen; 

3. fordert die Binnenstaaten unter den Entwicklungs
ländern und die benachbarten Transitstaaten auf, im Sinne der 
Süd-Süd-Zusammenarbeit, einschließlich der bilateralen Zu
sammenarbeit, Maßnabmen zu ergreifen, um ihre Bemühungen 
zur Kooperation und Zusammenarbeit bei der Bewältigung 
ihrer Transitprobleme weiter zu verstärken; 

4. appelliert erneut an alle Staaten, internationalen 
Organisationen und Finanzinstitutionen, unverzüglich und 
vorrangig die spezifischen Maßnahmen im Zusammenhang ntit 
den besonderen Bedürfnissen und Problemen der Binnenstaa
ten unter den Entwicklungsländern durchzuführen, die in den 
früheren Resolutionen der Generalversammlung und der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, 
inder Internationalen Entwicklungsstrategie für die Vierte 
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen!·, in der auf der 
achtzehnten Sondertagung der Generalversammlung ver
abschiedeten, in der Anlage zu ihrer Resolution S-18/3 vom 
1. Mai 1990 enthaltenen "Erklärung über internationale 
wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über die 
Neubelebung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung 
in den Entwicklungsländern" sowie in den einschlägigen 
Bestinunungen des Aktionsprogramms für die neunziger Jahre 
zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder" und in den 
Ergebnissen der jüngsten großen Konferenzen der Vereinten 
Nationen vorgesehen sind, soweit diese die Binnenstaaten 
unter den Entwicklungsländern betreffen; 

5. bittet die Binnenstaaten unter den Entwicklungs
ländern und die benachbarten Transitstaaten, ihre Koopera
tionsvereinbarungen zur Entwicklung dor Infrastruktur, der 
Einrichtungen und der Dienstleistungen für den Transitverkehr 
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weiter zu stärken, um mit finanzieller und technischer Unter
stützung von Gebern und Finanzinstitutionen den rascheren 
Transitgüterverkebr zu erleichtern; 

6. betont, daß Hilfe bei der Verbesserung der Transit
verkebrseinrichtungen und -dienste zum Bestandteil der Ge
samtstrategien für die wirtschaftliche Entwicklung der Binnen
und Transitstaaten unter den Entwicklungsländern gemacht 
werden sollte und daß die Geber infolgedessen die Notwendig
keit einer langfristigen Umstrnkturierung der Wirtschaften der 
Binnenstaaten unter den Entwicklungsländern berücksichtigen 
sollten; 

7. bittet die Geberländer und die multilateralen Finanz
und Entwicklungsorganisationen, den Binnen- und Transitstaa
ten unter den Entwicklungsländern für den Aufbau, die 
Instandhaltung und die Verbesserung ihrer Verkehrs-, La
gerhaltungs- und anderen mit dem Transit zusammenhängen
den Einrichtungen, einschließlich neuer Verkebrswege und 
verbesserter Kommunikationsmöglichkeiten, angemessene 
finanzielle und technische Hilfe in Form von Zuschüssen oder 
Krediten zu Vorzugsbedingungen zu gewähren; 

8. bittet das Entwicklungsprogranun der Vereinten 
Nationen, nach Bedarf auch weiterhin subregionale, regionale 
und interregionale Projekte und Progranune zu fördern und 
seine Unterstützung der Binnen- und Transitstaaten unter den 
Entwicklungsländern im Verkehrs- und Kommunikations
sektor sowie seine anf die Förderung der nationalen und 
kollektiven Eigenständigkeit dieser Länder ausgerichtete 
technische Entwicklungszusammenarbeit auszubauen; 

9. nimmt Kenntnis von dem Bericht über die vom 19. bis 
22. Juni 1995 in New York abgehaltene Zweite Tagung der 
Regierungssachverständigen aus den Binnen- und Transitstaa
ten unter den Entwicklungsländern sowie der Vertreter der 
Geberländer und der Finanz- und Entwicklungsinstitutionen'4 
und schließt sich dem darin enthaltenen Weltweiten Ralunen
plan für die Zusanunenarbeit im Transitverkebr zwischen den 
Binnen- und Transitstaaten unter den Entwicklungsländern und 
der Gebergemeinschaft an; 

10. ersucht den Generalsekretär der Handels- und Ent
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen, in Zusanunen
arbeit mit den Geberländern und -institutionen, insbesondere 
dem Entwicklungsprogranun der Vereinten Nationen, den 
Regionalkommissionen und den zuständigen subregionalen 
Institutionen, auf Ersuchen der betreffenden Binnen- und 
Transitstaaten unter den Entwicklungsländern im Rahmen der 
vorhandenen Ressourcen spezifische Beratungsgruppen zu 
organisieren, deren Aufgabe darin besteht, Schwerpunkt
bereiche für Maßnahmen auf nationaler und subregionaler 
Ebene zu benennen und Aktionsprogramme für den Zeitraum 
1996-1997 zu erstellen; 

11. ersucht den Generalsekretär, 1997 im Rahmen der für 
den Zweijahreszeitraum 1996-1997 insgesamt zur Verfügung 
stehenden Mittel eine weitere Tagung von Regierungssachver
ständigen aus den Binnen- und Transitstaaten unter den 

~ TDIB/42 (1)/1I-TDIBILDC/AC.ln. 

Entwicklungsländern sowie von Vertretern der Geberländer 
und der Finanz- und Entwicklungsinstitutionen, einschließlich 
der in Betracht kommenden regionalen und subregionalen 
Wirtschaftsorganisationen und -kommissionen einzuberufen, 
mit dem Auftrag, die Fortschritte beim Ausbau der Transitsy
steme in den Binnen- und Transitstaaten unter den Entwick
lungsländern zu prüfen und dabei unter anderem die Ergeb
nisse der in Ziffer 10 genannten Beratungsgruppentagnngen im 
Hinblick auf die Untersuchung der Möglichkeit der Aus
arbeitung spezifischer handlungsorientierter Maßnahmen 
sowie die Studie zu berücksichtigen, welche die Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen zur Zeit über 
die Auswirkungen der Globalisierung und Liberalisierung der 
Weltwirtschaft auf die Entwicklungsaussichten der Binnenstaa
ten unter den Entwicklungsländern durchführt; 

12. ersucht den Generalsekretär der Handels- und Ent
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen, sich um freiwil
lige Beiträge zu bemühen, um sicherzustellen, daß Vertreter 
der Binnen- und Transitstaaten unter den Entwicklungsländern 
an der in Ziffer 11 dieser Resolution genannten Tagung von 
Regierungssachverständigen aus den Binnen- und Transitstaa
ten unter den Entwicklungsländern sowie von Vertretern der 
Geberländer und der Finanz- und Entwicklungsinstitutionen 
teilnehmen können; 

13. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Beitrag der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
zur Konzipierung internationaler Maßnalunen zur Bewältignng 
der besonderen Probleme der Binnenstaaten unter den Ent
wicklungsländern und legt der Konferenz eindringlich nahe, 
unter anderem die Entwicklung der Infrastruktur, der Ein
richtungen und der Dienstleistungen für den Transitverkehr 
ständig weiterznverfolgen, die Durchführung der vereinbarten 
Maßnahmen zu überwachen, an allen diesbezüglichen In
itiativen, insbesondere auch Initiativen des Privatsektors und 
der nichtstaatlichen Organisationen, mitzuarbeiten und als 
Koordinierungsstelle für transregionale Fragen zu dienen, die 
für die Binnenstaaten unter den Entwicklungsländern von 
Interesse sind; 

14. bittet den Generalsekretär der Vereinten Nationen, im 
Rahmen der neunten Tagung der Konferenz im Benehmen mit 
dem Generalsekretär der Handels- und Entwicklungskonferenz 
der Vereinten Nationen geeignete Maßnahmen zu treffen, um 
sicherzustellen, daß die in dieser Resolution geforderten Tätig
keiten und die bereits in Kraft befindlichen Maßnahmen zur 
Unterstützung der Binnenstaaten unter den Entwicklungs
ländern wirksam durchgeführt werden; 

15. begrüßt die Mitteilung des Generalsekretärs und den 
Sachstandsbericht des Sekretariats der Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen über spezifische 
Maßnahmen im Zusammenhang mit den besonderen Bedürf
nissen und Problemen der Binnenstaaten unter den Entwick
lungsländern" und ersucht den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, gemeinsam mit dem Generalsekretär der Handels
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen einen 
Bericht über die Durchführung dieser Resolution zu erstellen 

35 A150/341. 
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und ihn dem Handels- und Entwicklungsrat sowie der General
versammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung vorzu
legen. 

96. Plenarsitzung 
20. Dezember 1995 

50/98. Neunte lagung der Handels- und Entwicklungs
konferenz der Veremt.n Nationen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1995 (XIX) vom 
30. Dezember 1964 in der geänderten Fassung" über die 
Einrichtung der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen als Organ der Generalversammlung, 

unter Bekräftigung ihrer Resolution 47/183 vom 22. De
zember 1992, in der sie unter anderem die Bedeutung der 
Verpflichtung von Cartagena' betont hat, die von der Handels
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen auf ihrer 
vom 8. bis 25. Februar 1992 in Cartagena de Indias (Kolum
bien) abgehaltenen achten Tagung verabschiedet wurde, 

mit dem Ausdruck ihrer Genugtuung darüber, daß sich der 
Handels- und Entwicklungsrat während des zweiten Teils 
seiner einundvierzigsten Tagung rasch und einmütig auf die 
entwicklungsorientierte vorläufige Tagesordnung für die 
neunte Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen" geeinigt hat, wonach die Konferenz unter 
dem übergreifenden Motto "Förderung des Wachstums und der 
bestandfähigen Entwicklung in einer von Globalisierung und 
Liberalisierung gekennzeichneten Weltwirtschaft" die folgen
den Themen behandeln wird: 

a) Entwicklungspolitik und -strategien in einer zuneh
mend verflochtenen Weltwirtschaft in den neunziger Jahren 
und darüber hinaus: 

i) Bestandsaufnahme der Entwicklungsproblematik im 
gegenwärtigen Kontext; 

ii) Politiken und Strategien für die Zukunft; 

b) Förderung des Welthandels als Instrument für Ent
wicklung in der Zeit nach der Uruguay-Runde; 

c) Förderung der Entwicklung und der Wettbewerbs
fähigkeit von Unternehmen in den Entwicklungsländern und 
den Umbruchländern; 

d) Künftige Tätigkeiten der Handels- und Entwicklungs
konferenz der Vereinten Nationen gemäß ihrem Mandat: 
institutionelle Implikationen, 

in Anbetracht dessen, daß die neunte Tagung der Handels
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 1996 
innerhalb der Vereinten Nationen eines der wichtigsten 
zwischenstaatlichen Ereignisse auf dem Gebiet der Wirtschaft 
und Entwicklung darstellt, 

Kenntnis nehmend von der Empfehlung des Handels- und 
Entwicklungsrats, daß die neunte Tagung der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen vom 27. April 

bis 11. Mai 1996 in Midrand (Provinz Gauteng, Südafrika) 
abgehalten werden soll und daß ihr am 26. April 1996 ein 
eintägiges Treffen hochrangiger Beamter vorangehen soll, 

1. begrüßt mit Genugtuung das großzügige Angebot der 
südafrikanischen Regierung, Gastgeber der neunten Tagung 
der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen zu sein; 

2. beschließt, die neunte Thgung der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen vom 27. April 
bis 11. Mai 1996 in Midrand (Provinz Gauteng, Südafrika) 
anzuberaumen und zuvor am selben Ort am 26. April 1996 ein 
eintägiges Treffen hochrangiger Beamter abzuhalten; 

3. betont die entscheidende Bedeutung der neunten 
Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver
einten Nationen für die Prüfung der Themen auf ihrer vorläufi
gen Tagesordnung" und erklärt erneut, daß es notwendig ist, 
auf dieser Tagung zu konstruktiven und handlungsorientierten 
Ergebnissen zu gelangen; 

4. fordert alle Regierungen auf, ihre umfassende Be
teiligung an der neunten Tagung der Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen auf möglichst hoher 
politischer Ebene sicherzustellen; 

5. bittet den Generalsekretär, einen Fonds einzurichten, 
zu dem freiwillige Beiträge geleistet werden können mit dem 
Ziel, die Teilnalune von Vertretern der am wenigsten entwik
kelten Länder an der neunten Tagung der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen ermöglichen 
zu helfen; 

6. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, geeignete 
Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, daß auf nationa
ler, regionaler und interregionaier Ebene sowie im Ralunen des 
ständigen Mechanismus der Handels- und Entwicklungs
konferenz der Vereinten Nationen angemessene Vorbereitun
gen getroffen werden, um positive und handlungsorientierte 
Ergebnisse zu erleichtern. 

96. Plenarsitzung 
20. Dezember 1995 

50/99. Kommission für Wohn- und Siedluugswesen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 32/162 vom 19. De
zember 1977, mit der sie die Kommission för Wohn- und 
Siedlungswesen mit ihrem Sekretariat, dem Zentrum der 
Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen (Habitat), 
eingerichtet hat, die innerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen als institutioneller Angelpunkt der Tätigkeiten im 
Bereich des Wohn- und Siedlungswesens fungieren soll, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 43/181 vom 
20. Dezember 1988, in der sie die Kommission für Wohn- und 
Siedlungswesen zu dem zwischenstaatlichen Organ der 
Vereinten Nationen bestimmt hat, das für die Koordinierung, 




